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Arzgebirgs-Weihnacht

Dr Wag zen Wald is tief verschneit
 s knirscht bei jeden Schritt.
Warm eigepackt, su sapp mer heit
 und de Nos troppt munter mit.

Verzaubert, wie ä weißer Traam,
 ganz starr voll Schnee un Eis,
stieht Stock und Strauch un a de Baam;
 ä Märchenland in weiß.

De Dämmring hüllt ganz sachte zu
 de Haamit-Winterpracht
un übers Dörfel kimmt de Ruh
     dr stillen, heilign Nacht.

Innig Fräd macht uns ganz warm,
 weils Christkind heit geburn.
Im Stol, im Struh, ganz arm –
 für uns, die sonst verlurn.

S Glöckl mahnt zen Krippenspiel
 dos is a fester Brauch,
doch Glaub un Brauch verbinden will,
 fürs ganze Laabn auch.

Wärs Arzgebirg, net s Weihnachtsland
 würs Christkind gar vergassn?
Do wär wuhl unner Haamitland
 arm dra – un gottverlassn!

Johannes Koch

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes glückliches neues Jahr 2020 
wünscht allen Einwohnern und Gästen von Großolbersdorf mit den Ortsteilen Hohndorf, 
Hopfgarten und Grünau

der Gemeinderat sowie Bürgermeister Uwe Günther
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Amtliche Nachrichten

Beschlüsse der 5. Gemeinderatssitzung 
– öffentlicher Teil vom 26.11.2019

Beschluss Nr. GR 25/11/19
Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan 2020 mit allen seinen Anlagen. Der 
Gemeinderat Großolbersdorf beschließt den Verzicht auf die Er-
stellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2020.

Beschluss Nr. GR 26/11/19
Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt, dass zur Umset-
zung der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) die Gesamt-
finanzierung des Regionalmanagements der Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal für das Jahr 2020 aus Haushaltsmit-
teln gewährleistet wird.

Beschluss Nr. GR 27/11/19
Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die 4. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Kindertageseinrichtung „Son-
nenstrahl“ der Gemeinde Großolbersdorf. Der Beschluss 
wurde abgelehnt.

Beschluss Nr. GR 28/11/19
Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt die 4. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Kindertageseinrichtung 
„Sonnenstrahl“ der Gemeinde Großolbersdorf nicht wie im 
Beschlussvorschlag GR 14/11/19 angestrebt, sondern mit 50 
Prozent Erhöhung bei 9 Stunden Krippe, 9 Stunden Kita und 
6 Stunden Hort. Alle anderen Betreuungsstunden sind prozen-
tual anzugleichen.

Beschluss Nr. GR 29/11/19
Der Gemeinderat beschließt den folgenden vorläufigen Sit-
zungsplan des Gemeinderates für das 1. Halbjahr 2020.

Sitzungstermine
Tag Datum Uhrzeit 
Dienstag 28. Januar 19:00 Uhr
Dienstag 25. Februar 19:00 Uhr
Dienstag 24. März 19:00 Uhr
Dienstag 28. April 19:00 Uhr
Dienstag 26. Mai 19:00 Uhr
Dienstag 30. Juni 19:00 Uhr

Beschluss Nr. GR 30/11/19
1. Der Gemeinderat Großolbersdorf hebt den Beschluss Nr. 

GR 22/10/19 auf.

2. Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt der Durchfüh-
rung der Gemeinschaftsmaßnahme zum Neubau eines 
Haltepunktes Hopfgarten (Erzgebirge) an der Strecke 
6644 Annaberg-Buchholz – Flöha zu.

Beschluss Nr. GR 31/11/19
Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Spenden.

Erreichbarkeit der Gemeinde verwaltung 
und ihrer Einrichtungen

Zentrale 037369 141-0
Fax  037369 141-20
E-Mail:  info@grossolbersdorf.de 
Internet:  www.grossolbersdorf.de

Sekretariat / Friedhof Hohndorf
  Frau Fiedler Telefon 141-0 

sekretariat@grossolbersdorf.de
Kultur, Sport, Fremdenverkehr, Soziales
 Frau Schröter Telefon 141-12
 kultur@grossolbersdorf.de
Personalwesen Frau Reinhold Telefon 141-14
 personal@grossolbersdorf.de
Buchungswesen / Steuern
 Frau Ficker Telefon 141-15
 steuern@grossolbersdorf.de
Rechnungswesen Frau Schaarschmidt Telefon 141-15
 rechnungswesen@grossolbersdorf.de
Kämmerer Herr Köhler Telefon 141-16 
 kaemmerer@grossolbersdorf.de
Bauamt Herr Schreiter Telefon 141-33 
 bauamt@grossolbersdorf.de
Wohnungs- und Grundstückswesen
 Herr Seifert Telefon 141-17
 wohnungen@grossolbersdorf.de
Ordnungsamt, Gewerbeamt, Amtsblatt
 Frau Weber Telefon 141-18
 standesamt@grossolbersdorf.de
Kindergarten Großolbersdorf
 Telefon 9982 Fax 845837
 kindergarten@grossolbersdorf.de
Kindergarten Hohndorf
 Telefon 03725 288002
Grundschule Großolbersdorf
 Telefon 6451 Fax 87794
 gs.grossolb.mende@web.de
Hort Mehrzweckgebäude (ehemalige Mittelschule)
 Telefon 845836
Sättlerhaus Telefon 9983
OTV Hohndorf Telefon 03725 22261

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

OTV Hohndorf
donnerstags, gerade Woche 13:00 – 16:00 Uhr

Sprechzeit des Bürgermeisters Uwe Günther 
Dienstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr

Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes und 
des Standesamtes Drebach OT Scharfenstein, 
August-Bebel-Straße 25 B,
Telefon 03725 7074-16 oder 7074-17
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
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4. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Kindertageseinrichtung „Sonnenstrahl“ der Gemeinde Großolbersdorf

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 29. April 
2015 (SächsGVBl. S. 349) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Großolbersdorf die Satzung über die Kinderta-
geseinrichtung „Sonnenstrahl“ der Gemeinde Großolbersdorf vom 16. September 2014, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Gemeinde Großolbersdorf Nr. 12/14 vom 29. Oktober 2014, geändert am 27. Oktober 2016, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 11/16 vom 23. November 2016, geändert am 29. November 2017, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 12/17 vom 20. Dezember 2017, geändert am 28. November 2018, veröffent-
licht im Amtsblatt der Gemeinde Großolbersdorf Nr. 12/18 vom 19. Dezember 2018 wie folgt zu ändern:

Artikel 1 – Änderungsbestimmungen

1. § 10 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:
„(4) Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer überschritten, werden weitere Entgelte entsprechend der Anla-
ge 1 erhoben. Weitere Entgelte werden nur erhoben, wenn die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer an mehr als 
zwei Tagen im Monat überschritten wurde. In diesen Fällen werden alle überschrittenen Betreuungszeiten berechnet. 
Weitere Entgelte, ggf. pauschaliert, können auch durch die Inanspruchnahme von individuell beauftragten vom El-
ternbeitrag nicht umfassten Leistungen entstehen.“

2. Die Anlage 1 wird wie folgt neu gefasst:
„Verzeichnis der Elternbeiträge zur Satzung über die Kindertageseinrichtung 

„Sonnenstrahl“ der Gemeinde Großolbersdorf (Anlage 1)

1. Elternbeiträge (§ 10 Abs. 2 der Satzung)
1.1 Elternbeiträge bei der Betreuung als Krippenkind gemäß § 1 Abs. 2 SächsKitaG

von verheirateten Personensorgeberechtigten und in eheähnlicher Gemeinschaft lebende Erziehungsberechtigte
 bis 10 Std. bis 9 Std. bis 8 Std. bis 7 Std. bis 6 Std. bis 4,5 Std.
1. Kind 285,56 EUR 257,00 EUR 228,44 EUR 199,89 EUR 171,33 EUR 128,50 EUR
2. Kind 171,33 EUR 154,20 EUR 137,07 EUR 119,93 EUR 102,80 EUR 77,10 EUR
3. Kind 57,11 EUR 51,40 EUR 45,69 EUR 39,98 EUR 34,27 EUR 25,70 EUR
4. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei

von alleinerziehenden Personensorgeberechtigten
 bis 10 Std bis 9 Std bis 8 Std bis 7 Std. bis 6 Std. bis 4,5 Std.
1. Kind 257,00 EUR 231,30 EUR 205,60 EUR 179,90 EUR 154,20 EUR 115,65 EUR
2. Kind 154,20 EUR 138,78 EUR 123,36 EUR 107,94 EUR 92,52 EUR 69,39 EUR
3. Kind 51,40 EUR 46,26 EUR 41,12 EUR 35,98 EUR 30,84 EUR 23,13 EUR
4. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei

1.2 Elternbeiträge bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG
von verheirateten Personensorgeberechtigten und in eheähnlicher Gemeinschaft lebende Erziehungsberechtigte
 bis 10 Std bis 9 Std bis 8 Std bis 7 Std. bis 6 Std. bis 4,5 Std.
1. Kind 172,22 EUR 155,00 EUR 137,78 EUR 120,56 EUR 103,33 EUR 77,50 EUR
2. Kind 103,33 EUR 93,00 EUR 82,67 EUR 72,33 EUR 62,00 EUR 46,50 EUR
3. Kind 34,44 EUR 31,00 EUR 27,56 EUR 24,11 EUR 20,67 EUR 15,50 EUR
4. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei

von alleinerziehenden Personensorgeberechtigten
 bis 10 Std bis 9 Std bis 8 Std bis 7 Std. bis 6 Std. bis 4,5 Std.
1. Kind 155,00 EUR 139,50 EUR 124,00 EUR 108,50 EUR 93,00 EUR 69,75 EUR
2. Kind 93,00 EUR 83,70 EUR 74,40 EUR 65,10 EUR 55,80 EUR 41,85 EUR
3. Kind 31,00 EUR 27,90 EUR 24,80 EUR 21,70 EUR 18,60 EUR 13,95 EUR
 4. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei
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1.3 Elternbeiträge bei der Betreuung als Hortkind gemäß § 1 Abs. 4 SächsKitaG

von verheirateten Personensorgeberechtigten und in eheähnlicher Gemeinschaft lebende Erziehungsberechtigte
 bis 6 Std bis 5 Std. bis 4 Std.
1. Kind 84,00 EUR 70,00 EUR 56,00 EUR
2. Kind 50,40 EUR 42,00 EUR 33,60 EUR
3. Kind 16,80 EUR 14,00 EUR 11,20 EUR
4. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei

von alleinerziehenden Personensorgeberechtigten
 bis 6 Std bis 5 Std. bis 4 Std.
1. Kind 75,60 EUR 63,00 EUR 50,40 EUR
2. Kind 45,36 EUR 37,80 EUR 30,24 EUR
3. Kind 15,12 EUR 12,60 EUR 10,08 EUR
4. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei

2.  Mehrbetreuungsbeiträge (§ 10 Abs. 4 der Satzung)
Entgelt für die Betreuung für jede weitere angefangene Stunde als
1. Krippenkind 6,30 EUR
2. Kindergartenkind 2,80 EUR
3. Hortkind 2,30 EUR

3. Gastkindbeiträge (§ 11 Abs. 3 der Satzung)
Entgelt für die Betreuung eines Gastkindes je Tag
 10 Std. 9 Std. 8 Std.  7 Std. 6 Std. 4,5 Std.
Krippenkind 13,60 EUR 12,24 EUR 10,88 EUR 9,52 EUR 8,16EUR 6,12 EUR
Kindergartenkind 8,20 EUR 7,38 EUR 6,56 EUR 5,74 EUR 4,92 EUR 3,69 EUR

 6 Std. 5 Std. 4 Std.
Hortkind 4,00 EUR 3,33 EUR 2,67 EUR

4. Hortbetreuung bei angebotenem Ferienprogramm
Entgelt für die Hortbetreuung bei angebotenem Ferienprogramm  7,00 EUR/Tag“

Artikel 2 – In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
Großolbersdorf, den 27. November 2019

 Uwe Günther 
Bürgermeister Siegel

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Sächs GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 

verletzt worden sind, 
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b)   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-

halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
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Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung 
der Satzung auf die Voraussetzungen für die  Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Bekanntgemacht im Amtsblatt Nr. 12 / 2019 vom 18. Dezember 2019

Uwe Günther 
Bürgermeister Siegel

Informationen der 
Gemeineverwaltung

Informationen des Bürgermeisters

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
leider ist es mir nicht gelungen in der Novemberausgabe 
unseres Amtsblattes einen kleinen Jahresrückblick 2019 zu 
schreiben. Dies werde ich in der Januarausgabe 2020 nach-
holen. Heute will ich mich doch recht kurzfassen.
Diese Zeilen schreibe ich am Dienstag nach dem 2. Advent, 
nach unserem Weihnachtsmarkt in Großolbersdorf. Unser 
Weihnachtsmarkt war sehr gelungen und dieses Jahr hatte 
auch Petrus ein Einsehen mit uns. Er hat uns zwar nicht mit 
schönem Winterwetter verwöhnt, aber auch nicht mit zuviel 
Regen „beglückt“. Wir konnten wieder sehr viele Besucher 
und Gäste auf unserem Weihnachtsmarkt begrüßen.
Apropos Gäste! Dieses Jahr hatten wir Vertreter aus un-
serer Partnergemeinde Rainau zu Gast. Mein Amtskollege 
Bürgermeister Christoph Konle und die gesamte Reise-
gruppe waren doch sehr angenehm überrascht, dass unser 
kleiner Ort so einen Weihnachtsmarkt ausrichtet.
Über den Besuch unserer Partnergemeinde werden wir 
ebenfalls in der Januarausgabe 2020 mehr berichten.
Die Stimmung auf unserem Weihnachtsmarkt war wieder 
sehr gut. Aus meiner Sicht hatten wir noch nie so viele Be-
sucher wie in diesem Jahr. Vielen Dank an alle Besucher 
und Gäste, die unseren Weihnachtsmarkt besucht haben. 
Aber auch ein besonders großes Dankeschön an alle, die 
ihn mit vorbereitet und durchgeführt haben. Ich bedanke 
mich auch bei allen, die die anderen Veranstaltungen in 
der Advents- und Weihnachtszeit vorbereiten und durch-
führen. Das Advents- und Weihnachtsprogramm in un-
serer Gemeinde kann sich wieder sehen lassen.
Halten wir unseren Ort weiter lebenswert, ziehen wir an 
einem Strang und beweisen auch damit, dass der ländliche 
Raum mehr zu bieten hat als eine intakte Umwelt und nette 
Menschen.
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2020, viel Gesundheit und Glück. Mögen alle Ihre Wün-
sche und Ziele 2020 in Erfüllung gehen.

Ihr Uwe Günther, Bürgermeister

Ehrung verdienstvoller Bürger

Die Ehrung von verdienstvollen Bürgern unserer Ge-
meinde fand in der letzten Gemeinderatssitzung des Jah-
res 2019, am 17. Dezember statt. Aus redaktionellen und 
drucktechnischen Gründen ist eine Veröffentlichung je-
doch erst in der Januarausgabe 2020 möglich.
Wir möchten im Voraus jedoch allen Bürgern und Bürge-
rinnen unserer Gemeinde, die sich ehrenamtlich in den 
verschiedensten Bereichen in unserem Ort einsetzen, recht 
herzlich Danke sagen.

Anmerkung
Die Ehrung verdienstvoller Bürger wird aufgrund des vom 
Landtag beschlossenen Haushalts aus Steuermitteln mitfi-
nanziert.

Achtung!
Die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf 

bleibt vom 23.12.2019 bis 31.12.2019 geschlossen.
Am 24. und 31. Dezember 2019 bleibt die 

Gemeindeverwaltung Drebach, August-Bebel-Straße 25B 
im OT Scharfenstein, geschlossen.

In dringenden Personenstandsangelegenheiten wenden 
Sie sich bitte in der Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr an 

Frau Aurich, Telefon 03725 70419.

Freizeitbüro
Veranstaltungen im Januar 2020

Mi, 08.01.2020 13:30 Uhr  Gemütliches Bei-
sammensein im Sättlerhaus

Mi, 15.01.2020 13:30 Uhr  Treff im Sättlerhaus
Mi, 22.01.2020 13:30 Uhr Kaffeekränzel im Sättlerhaus
Mi, 29.01.2020 13:30 Uhr   Gemütliches Beisammensein 

im Sättlerhaus
Änderungen vorbehalten!
Zu allen Veranstaltungen sind die Seniorinnen und Seni-
oren aller Ortsteile der Gemeinde Großolbersdorf recht 
herzlich eingeladen.

Birgitt Reiche / Freizeitbüro der Gemeinde Großolbersdorf
Telefon: 037369 9983 oder 5538
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Informationen zum Markttag

Im Monat Januar bis Ende Februar 2020 findet kein Markt, 
oder nur eingeschränkte Markttätigkeit statt. Die Bäckerei 
Matschke, Falkenbach beendet das Gewerbe zum Jahres-
ende und schickt somit keinen Verkaufswagen mehr auf 
unseren Markt.  
Die vietnamesischen Händler sind wieder ab Monat März 
präsent.

Ordnungsamt

Bevorstehende Wintersaison
Die Gemeindeverwaltung Großolbers-
dorf möchte einige wichtige Hinweise 
für die bevorstehende Winterdienstper-
iode geben.
Der Winterdienst auf den kommunalen Straßen erfolgt im 
Rahmen der Möglichkeiten in den Ortsteilen Großolbers-
dorf, Hohndorf, Hopfgarten und Grünau.
Der Winterdienst wird mit zwei Fahrzeugen in der Zeit von 
5.00 – 22:00 Uhr durchgeführt. 
Die Wichtigkeit der Straßen wurde in einer Prioritätenli-
ste festgelegt, die von den Winterdienstfahrern einzuhalten 
ist. Weiterhin gibt es 3 Stufen des Winterdienstes, die sich 
im Extremfall auf einige Hauptverkehrswege beschränken 
können. 

Es ist nicht möglich, dass der Winterdienst an allen Stra-
ßen zu erst erfolgen kann.
Die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf möchte alle 
Fahrzeugführer darauf hinweisen, dass sie bei Schnee und 
Eisglätte ihre Fahrzeuge nicht an engen Stellen, auf Geh-
wegen und öffentlichen Straßen parken, damit der Win-
terdienst beim Räumen und Streuen nicht behindert wird.
Bei Nichteinhaltung sieht sich die Gemeindeverwaltung 
veranlasst, die Fahrzeuge kostenpflichtig abschleppen zu 
lassen oder den Winterdienst an solchen Standorten ein-
zustellen.
Bei hiervon eintretenden Vorkommnissen oder Unfällen 
übernimmt die Gemeinde keine Versicherungspflicht.
Großolbersdorf, Hohndorf, Hopfgarten und Grünau ver-
fügen über genügend öffentliche Parkplätze, die unbedingt 
in solchen Situationen genutzt werden sollten. 
Es ist zumutbar, wenn nach dem Abstellen eines Fahr-
zeuges auf einem Parkplatz ein paar Meter Fußweg in Kauf 
genommen werden müssen. Sie tragen damit wesentlich 
zu aller Sicherheit bei.
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals auf un-
sere Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger 
zum Reinigen, Schneeräumen und Streuen hin, nach der 
jeder Eigentümer und Straßenanlieger zum Räumen und 
Streuen verpflichtet ist. Die Satzung war im Amtsblatt Nr. 3 
vom 26.03.2014 veröffentlicht worden und kann jederzeit 
hier in der Gemeindeverwaltung Großolbersdorf eingese-
hen werden.

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass bei Gefahr von 
Dacheis oder Eiszapfenbildung der Hauseigentümer ver-
pflichtet ist, geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um 
Gefahren für Fußgänger und Fahrzeuge abzuwenden.
Eine unmittelbare Beseitigung der Gefahr durch die Orts-
polizeibehörde nach § 6 SächsPolG muss in den Fällen 
geprüft werden, wo sich Sofortmaßnahmen notwendig 
machen und der Grundstückseigentümer bzw. Hausbesit-
zer nicht erreichbar ist oder der Pflicht zur Beseitigung von 
Dacheis und Eiszapfen nicht nachkommt.

Wir hoffen, dass alle Bürger Verständnis für unsere Hin-
weise zeigen und auch entsprechend handeln.

Bitte Räum- und Streupflicht beachten!
Der Winter ist da und damit auch die Gefahr von 
Schnee- und Eisglätte. Bitte beachten Sie die nachste-
henden Hinweise zum Schneeräumen.

Bei Schnee- und Eisglätte: grundsätzlich kein Salz, 
sondern abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder 
Granulat verwenden.
Werktags muss bis 7:00 Uhr und an gesetzlichen 
Sonn- und Feiertagen bis 8:30 Uhr geräumt und 
gestreut sein! Tritt danach Schnee- oder Eisglätte auf, 
ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen 
und zu streuen. Diese Pflicht endet um 20:00 Uhr.

Amtsblatt / Öffentlichkeitsarbeit
Erscheinungstermine des Amtsblattes der Gemeinde 
Großolbersdorf im 1. Halbjahr 2020

Nr. Redaktionsschluss Erscheinungsdatum KW
1 13.01. 29.01. 5
2 10.02. 26.02. 9
3 09.03. 25.03. 13
4 14.04. 29.04. 18
5 11.05. 27.05. 22
6 08.06. 24.06. 26
7 13.07. 29.07. 31

Terminänderungen behält sich die Gemeindeverwaltung vor.
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GRUNDSTücKE / IMMOBIlIEN / WOHNUNGEN /
GEWERBERÄUME / GARAGEN

Grundstück zu verkaufen
in Großolbersdorf an der Heinzebankstraße zur Gewerbe-
bebauung, Flur-Nr. 517/22 Grundstücksgröße: ca. 4.000 m² 
– flexibel aufteilbar

Wohnung in Großolbersdorf zu vermieten
3-Raum-Wohnung, Hauptstraße 177
– gute Verkehrsanbindung, 
Wohnfläche 68 m², Ausstattung: Lärmschutzfenster, Zentral-
heizung Gas, Einbauküche
Mietpreis: 310,- EUR zzgl. 120,- EUR Nebenkosten

Ihre Bewerbung für o. g. Wohnungen richten Sie bitte schrift-
lich an die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf, Wohnungs-
verwaltung, Am Rathaus 8, 09432 Großolbersdorf

Mithilfe bei Vermittlung von Baugrundstücken
Da immer wieder Interesse an Baugrundstücken besteht, 
sucht die Gemeindeverwaltung dafür geeignete Grundstücke 
zwecks Errichtung von Eigenheimen. Die Gemeindeverwal-
tung bietet Verkäufern die Vermittlung von Baugrundstücken 
an. Bei Bedarf möchten Sie sich bitte bei Herrn Schreiter, Te-
lefon 037369 141-33, melden.

Sonstige Informationen

Aus dem Abfallkalender
Monat Januar

leerung Blaue Tonne 
Großolbersdorf OT Grünau, Am Berg 
und Waldweg OT Hopfgarten
4-wöchentlich Freitag
3. Kalenderwoche 17.01.

OT Hopfgarten – 4-wöchentlich Dienstag
4. Kalenderwoche 21.01.

OT Hohndorf – 4-wöchentlich Montag
5. Kalenderwoche 27.01.

Abholung Gelber Sack – 14-tägig
Großolbersdorf
14-tägig Donnerstag ungerade Kalenderwoche  
Ausnahme: Freitag 03.01. (Feiertagsregelung); 
16.01. und 30.01.

Hohndorf
14-tägig donnerstags – gerade Kalenderwoche
09.01. und 23.01

Hopfgarten / Grünau
14-tägig dienstags – gerade Kalenderwoche
07.01. und 21.01.

leerung Biotonne
Großolbersdorf, Hopfgarten und Grünau
14-tägig Dienstag – ungerade Kalenderwoche
14.01. und 28.01.

Hohndorf
14-tägig Mittwoch – gerade Kalenderwoche
08.01. und 22.01.

Abholung der Weihnachtsbäume
(max. Länge 2,50m und Durchmesser 15 cm)
Dienstag, 07.01.

Korrektur der Öffnungszeiten durch den 
Zweckverband Abfallwirtschaft
Dezember – Februar 2020
Marienberg, Äußere Annaberger Straße 12
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Wolkenstein, Freiberger Straße
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Zschopau, Krumhermersdorfer Straße
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe Marienberg und 
Zschopau zum Jahreswechsel 2019 / 2020
Zwischen dem 21.12.19 und dem 01.01.20 ist der Wert-
stoffhof Marienberg am Samstag, dem 21.12. und 28.12.19 
jeweils von 08:00 – 12:00 Uhr und der Wertstoffhof Zscho-
pau am Samstag, dem 21.12.19 von 08:00 – 12:00 Uhr 
geöffnet. Der Wertstoffhof Wolkenstein in der Freiberger 
Straße bleibt geschlossen.

Notrufnummern
Polizei 110
Rettungsleitstelle / Feuerwehr / Notarzt 112
Notrufnummer für alle Fälle 116 117
Energieversorgung  0180 2305070
Gas 0371 451444
Giftnotruf Erfurt  0361 730730
für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Störungsnummer der Antennenanlage Hohndorf/
Großolbersdorf
Störungsmeldung telefonisch unter 03725 398381

Wichtige Rufnummern 

Havariemeldung an den ZWA Haininchen
Zentrale Störungsmeldung unter Funktelefon
0151 12644995.
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Sparkassenservicecenter 03733 139-0
(Montag – Freitag 08:00 – 18:30 Uhr)

Beratungs- und Sorgentelefone
Elterntelefon 0800 1110550
Mo. – Fr. 09:00 bis 11:00 Uhr 
Di. + Do. 17:00 bis 19:00 Uhr

Nummer gegen Kummer 0800 1110333
Mo. – Sa. 14:00 bis 20:00 Uhr (bundesweit anonym und 
kostenfrei)

Hilfetelefon „Schwangere in Not – 
anonym & sicher“ 0800 4040020
www.geburt-vertraulich.de
Müttertelefon 0800 3332111
Mo. – So. 20:00 bis 22:00 Uhr
Sorgentelefon/EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg
  03733 801304
gGmbH für Fragen rund um die Geburt, 
Wochenbett, Stillzeit und Neugeborene
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 0800 0116016
www.hilfetelefon.de
Hilfetelefon Sexueller Mißbrauch  0800 2255530
Kindernothilfe e. V. 0203 7789-0
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg
Fax: 0203 7789-118, E-Mail: info@kindernothilfe.de
Freundeskreis Kindernothilfe chemnitz
Herr Gerhard Treichel 0371 241733 oder 0371 224197 
treichel@kindernothilfe-chemnitz.de 
Evangelische Telefonseelsorge  0800 1110111
Katholische Telefonseelsorge  0800 1110222
Weißer Ring e. V. Opfertelefon bundesweit 116 006

Störungsnummer der Antennenanlage Hopfgarten
Störungsmeldung telefonisch bei Matthias Beck unter 
03725 780401

Blutspendedienst chemnitz-Nord
Institut für Transfusionsmedizin

Spende Blut: Als lebensretter ins Neue Jahr star-
ten: DRK-Blutspender erfahren kurz nach ihrer 
Erstspende ihre Blutgruppe

Wer kennt sie nicht – die „To-
do-Liste“ zum Start eines neu-
en Jahres. So mancher Punkt 
darauf wird oftmals lange Zeit 
nicht abgehakt. 
Wer sich eine Blutspende schon immer einmal vorgenom-
men hat, sollte diesen guten Vorsatz gleich zum Jahresbe-
ginn umsetzen. Nach den Feiertagen und der Urlaubszeit 
im Dezember können die Bestände an Blutpräparaten in 
den Depots des DRK häufig stark reduziert sein. Wer sich 
in den ersten Wochen des neuen Jahres für eine Blutspen-
de entscheidet, der leistet lebensrettende Hilfe, beispiels-
weise für Patienten, die aufgrund schwerer Erkrankungen 

oftmals über einen langen Zeitraum auf Bluttransfusionen 
angewiesen sind. 
Neben der Untersuchung des Blutes auf bestimmte Infek-
tionserreger, die mit jeder Blutspende durchgeführt wird, 
haben Erstspender übrigens einen weiteren Gewinn durch 
ihren Einsatz: nur etwa vier bis acht Wochen nach der 
ersten Blutspende erfahren sie das Ergebnis ihrer Blut-
gruppenbestimmung. Die Information über die eigene 
Blutgruppe wird mit Zusendung des Blutspendeausweises 
übermittelt. 
Erleben Sie das gute Gefühl, anderen Menschen mit wenig 
Aufwand große Hilfe leisten zu können.
Alle DRK-Blutspendetermine finden Sie unter www.blut-
spende.de (bitte das entsprechende Bundesland anklicken) 
oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos). 
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht: 
am Freitag, den 17.01.2020 (ACHTUNG: geänderter Wo-
chentag!) von 15:00 bis 19:00 Uhr  in der Grundschule 
Großolbersdorf, Schulstr. 8

Förderung Heckensanierungsmaßnahmen 
und Heckenneuanlagen 
Im Erzgebirgskreis gibt es eine einzig-
artige Vielfalt an Heckenstrukturen und 
Steinrücken. Im Rahmen unserer seit 
2014 durchgeführten Zustandserfas-
sungen mussten wir feststellen, dass der 
Bestand vieler Feldhecken gefährdet ist. Oftmals findet 
man in der Feldflur überalterte, zusammengebrochene 
oder verkahlte Gehölzbestände. Diese Überalterung geht 
einher mit einer Verdrängung der lichtliebenden Arten und 
der Dominanz konkurrenzstarker Arten wie Bergahorn 
oder Esche. Damit verschlechtern sich die Lebensbedin-
gungen für Tierarten wie Neuntöter, Raubwürger, Feldha-
se oder Haselmaus. Eine gezielte Verjüngungspflege kann 
dem entgegen wirken.

Eine Förderung derartiger Heckensanierungsmaßnahmen 
ist möglich, ebenso die Neuanlage von Feldhecken oder 
Baumreihen (Richtlinie „Natürliches Erbe NE/2014“)
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lpv-pobers-
hau.de oder telefonisch unter 03735 76963-37.

Landschaftspflegeverband „Zschopau-/Flöhatal“ e. V.
AS Hinterer Grund 4a, 09496 Marienberg / OT Pobershau
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Sonstige Veranstaltungen

Winterferien – Angebote für Kinder und Jugendliche

Das Regionalteam Zschopau bietet in Kooperation mit an-
deren Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit zwei Ferien-
angebote an.

Für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren wird es in unserer 
Region erstmals ein Sportcamp in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Gelenau, der Schulsozialarbeit der Freien 
Schule Erzgebirgsblick und der Sportjugend des Kreis-
sportbundes Erzgebirge e.V. geben. Drei bewegungs- und 
erlebnisreiche Tage mit Übernachtung sind geplant. Das ist 
die ideale Chance um in den Ferien so richtig in Schwung 
zu kommen. Für ältere Teens und Jugendliche soll es in Zu-
sammenarbeit mit dem Bürgerhaus und „Ländlich Bunt“ 
der AWO eine Übernachtungs- und Kinoaktion geben. 
Diese Idee steht unter dem Motto „Freundschaft“ und soll 
jungen Leuten eine entspannte Freundeszeit ermöglichen, 
sie sollen aber auch neue Leute kennen lernen können 
und insgesamt die Chance erhalten über Werte und Fra-
gen zum Thema nachzudenken (Anmeldungen und Infos: 
gemeinde-drebach.de)
Darüber hinaus empfiehlt sich ein Blick auf die Angebote 
der Kooperationspartner im Regionalteam Zschopau: das 
Sozialwerk (sozialwerk-erz.de), der HighPoint Zschopau 
(highpoint-zp.de) sowie die Angebote des Freizeit- und Fa-
milienzentrums Thum (Infos über stadt-thum.de) 

Andreas Gerlach
Kinder- und Jugendarbeit in Drebach und in 
der Region Zschopau
Telefon: 03725 707413
Mobil: 0170 8762572
Mail: a.gerlach@gemeinde-drebach.de

Herzliche Einladung zum
10. Grundschultag

am 25. Januar 2020, 9.00 Uhr
Eine Möglichkeit für Grundschüler und ihre Eltern,

das     
kennenzulernen:

 
Für die Schüler: ENTDECKUNGEN in den Fachräumen -    
Naturphänomene, Fremdsprachen, Musik, Technik
                                                   
                                        zeitgleich    

Für die Eltern: VORTRAG in der Aula über den gymnasialen
Bildungsweg, Unterricht und Schulleben, SCHULRUNDGANG
mit der Gelegenheit, individuelle Fragen zu klären
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Ev.-luth. Kirchgemeinde Großolbersdorf
mit Scharfenstein, Hohndorf, Hopfgarten und Grünau

Wir laden Sie herzlich ein im 
Januar 2020 zu den Gottesdiens-
ten in unserer Kirchgemeinde

05. Januar 2. Sonntag nach dem christfest
10:00 Uhr  gemeinsamer Gottesdienst in Drebach zu 

Beginn des Schwesternkirchverhältnisses

06. Januar Epiphanias
19:30 Uhr  gemeinsamer Gottesdienst in Großolbers-

dorf zum Epiphaniasfest 
Kollekte: eigene Gemeinde

12. Januar 1. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr  Gemeinschaftsstunde in Hohndorf 

– Kinderstunde, Kollekte: LKG
10:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Großolbersdorf 

– Kinderstunde
17:00  Uhr  Gottesdienst in Scharfenstein 

Kollekte: eigene Gemeinde

19. Januar 2. Sonntag nach Epiphanias
08:30 Uhr  Gottesdienst in Hohndorf – Kinderstunde
10:00 Uhr  Gottesdienst in Großolbersdorf 

– Kinderstunde 
Kollekte: eigene Gemeinde

10:00 Uhr  Singegottesdienst in Scharfenstein 
Kollekte: LKG

26. Januar 3. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr  Gemeinschaftsstunde in Hohndorf – Kin-

derstunde; Kollekte: LKG
10:00 Uhr  Gottesdienst in Großolbersdorf – Kinder-

stunde
10:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Scharfenstein  

Kollekte: Bibelverbreitung – Weltbibelhilfe 

Kirchliche Nachrichten

Die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf 
gratuliert allen Jubilaren recht herzlich, 
die in den nächsten 4 Wochen Geburtstag 
haben und wünscht ihnen alles Gute, Ge-
sundheit, Zufriedenheit und Erfüllung im 
weiteren Leben.

Jubilare in Großolbersdorf
Herr Gottfried Kästner am 13.01.19 86. Geburtstag
Jubilare in Hohndorf
Frau Gertraud Voigt am 07.01.19 94. Geburtstag

Geburtstage

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Adventgemeinde Großolbersdorf

Samstag 09:00 Uhr Bibelgespräch
 10:00 Uhr Predigtgottesdienst

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite 
unter: https://grossolbersdorf.adventist.eu/

Allianzgebetswoche

in Großolbersdorf – jeweils 19:30 Uhr
Di, 14.01.2020 im Pfarrhaus
Mi, 15.01.2020 in der Adventkapelle
Do, 16.01.2020 im Pfarrhaus

in Hohndorf – jeweils 19:30 Uhr
Di, 14.01. bis Fr, 17.01.2020 in der Kapelle

in Scharfenstein – jeweils 20:00 Uhr
Mo, 13.01. bis Do, 16.01. im Gemeindezentrum

A child Is Born – Ein Kind ist geboren

Weitere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Kir-
chenboten und den Aushängen.
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Herzliche Einladung zum 

Senioren- und Frauennachmittag

am Samstag, 04. Januar 2020
14:00 – 16:00 Uhr

im Haus der Begegnung in 
Hohndorf

Der Stern von Bethlehem

Lassen Sie sich zu diesem Thema herzlich einladen und 
freuen Sie sich auf ein gemütliches Beisammensein mit 

Kaffeetrinken und gemeinsames Singen.
Jeder ist herzlich willkommen!

Wir bitten um Rückmeldung bis 02.01.2020
Telefon: 03725 371667

Gern bieten wir unter dieser 
Telefonnummer auch einen Fahrdienst an.

Landeskirchliche Gemeinschaft Hohndorf 
und Frauendienst Hohndorf

Vereinsmitteilungen

Natur- und Heimatverein 
Großolbersdorf / Erzg. e. V.

Der Natur- und Heimatverein Großolbersdorf / Erzg. e. V.  
wünscht allen seinen Mitgliedern sowie den Einwohnern 
von Großolbersdorf und den Orts-
teilen Hohndorf, Hopfgarten und 
Grünau ein gesegnetes frohes Weih-
nachtsfest und ein glückliches Jahr  
2020!

Dieter Reiche, Voritzender

Jahresabschlusswanderung
Am Freitag, dem 27.12.2019, treffen sich die Mitglieder zur 
Jahresabschlusswanderung des Natur- und Heimatvereins.
Treffpunkt: 13:00 Uhr am Gasthaus „Zur Silberstraße“.
Die Wanderroute wird kurzfristig, je nach Wetterlage, fest-
gelegt.

Gedenken verstorbener Mitglieder
Am Montag, dem 31.12.2019, wollen wir wieder unseren 
verstorbenen Mitgliedern gedenken. Wir treffen uns um 
09:30 Uhr vor dem Friedhofseingang.

laufende Termine Januar 2020
Die Beratung des Natur- und Heimatverein Großolbers-
dorf / Erzgeb. e. V. findet am Dienstag, dem 08. Januar 
2020, 19:00 Uhr im Sättlerhaus statt.
Die Chronisten treffen sich jeden 2. Montag im Monat um 
17:00 Uhr im Mehrzweckgebäude am Meyweg und die Mit-
glieder der Fachgruppe Schnitzen jeweils donnerstags um 
19:30 Uhr im Schnitzerheim.

Die Sänger des Männerchores üben jeweils freitags um 
19:30 Uhr im Sättlerhaus.

Die Klöppelfrauen treffen sich in den geraden Wochen 
donnerstags um 19:00 Uhr im Mehrzweckgebäude am 
Meyweg.

RGZV Großolbersdorf e. V.

Am Sonnabend, dem 18. Januar 
2019 findet wieder der Kleintier-
markt im Haus der Begegnung, 
Hohndorf von 7 bis 12 Uhr statt.

Für's leibliche Wohl ist gesorgt!

SV 1870 Großolbersdorf e. V.
Abt. Tischtennis

Heimspielplan 2020
1. bis 3. Mannschaft 
Spielort: Turnhalle Großolbersdorf

Datum Zeit Heim Gast
Sa, 18.01. 14:00 Uhr 3. Herren SV Kühnhaide 2
So, 19.01. 10:00 Uhr 2. Herren  SV Dörnthal-Pockau 2
So, 25.01. 14:00 Uhr 1. Herren TTV Thum
Sa, 01.02. 14:00 Uhr 3. Herren  TTV bg Marienberg 4

Heimspielplan 2020
Nachwuchs
Spielort: Turnhalle Hohndorf

Datum Zeit Heim Gast
Sa, 11.01. 09:00 Uhr 1. Jungen SG Sorgau
Sa, 18.01. 09:00 Uhr 1. Jungen SV Dörnthal-Pockau
Sa., 01.02. 09:00 Uhr 1. Jungen TSV 1872 Pobershau
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Sonstiges

SG Sport Hohndorf

Ansetzungen
Abt. Schach

6. Runde 19.01. SV Lengefeld 1 – SG Hohndorf

Der Trainingsabend der Abt. Schach der SG Hohndorf fin-
det immer freitags für die Kinder 18:00 Uhr und die Er-
wachsenen 19:00 Uhr im Haus der Begegnung statt.

Interessantes und Wissenswertes

Der Frost haucht
Der Frost haucht zarte Sternenspitzen

Geheimnisvoll ans Fensterglas.
Kunstwerke zieren bis an seine Ritzen

Aus Eisblumen das Scheibenglas.
Plötzlich scheint ein Zauber durch diese weisse Hülle,

Herzen öffnen sich und horchen seiner Stille.
Träume von Weihnachten sind endlich aufgewacht,

Leise fällt der Schnee in eine einsame Nacht.

(© Monika Minder)

Anzeigen

1-Raum-Wohnung 
38 m² (190,00 € Kaltmiete)

1-Raum-Wohnung 
35 m² (178,00 € Kaltmiete)

2-Raum-Wohnung 
49 m² (245,00 € Kaltmiete)

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 037369 87653

Wohnungen zu vermieten
Gehringswalde, Hauptstraße 9b

Tierbestandsmeldung 2020

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchen-
kasse (TSK) – Anstalt des öffentlichen Rechts –

Sehr geehrte Tierhalter, 
bitte beachten Sie, dass Sie als 
Tierhalter von Pferden, Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Ge-
flügel, Süßwasserfischen und Bie-
nen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 

Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist 
Voraussetzung für:
•	 eine Entschädigung im Tierseuchenfall,
•	 für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Ko-

sten für die Tierkörperbeseitigung
•	 für die Gewährung von Beihilfen durch die Tierseu-

chenkasse. 

Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter erhalten 
Ende Dezember 2019 einen Meldebogen per Post. Sollte 
dieser bis Mitte Januar 2020 nicht bei Ihnen eingegangen 
sein, melden Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse um 
Ihren Tierbestand anzugeben.
Tierhalter, welche ihre E-Mail- Adresse bei der Tierseu-
chenkasse autorisiert haben, erhalten die Meldeaufforde-
rung per E-Mail.

Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stichtag 
1. Januar 2020 vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten 
daraufhin Ende Februar 2020 den Beitragsbescheid.

Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des 
Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsge-
setz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitrags-
satzung der Sächsischen Tierseuchenkasse, unabhängig 
davon, ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder 
zu privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei 
dem für Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informa-
tionen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der 
Tierseuchenkasse sowie über die Tiergesundheitsdienste. 
Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer u. a. Ihr 
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jah-
re), erhaltene Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über 
Ihre bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgten Tiere 
einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a,
01099 Dresden
Tel: 0351 80608-0, Fax: 0351 80608-35
E-Mail: info@tsk-sachsen.de
Internet: www.tsk-sachsen.de
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Öffnungszeiten 

Mo – Mi     09 – 15:00 Uhr
Do – Fr      09 – 17:00 Uhr

Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2020 

Hochneujahrsverkauf
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 Frohe Weihnachten 

und einen guten Start 

        ins neue Jahr

Achtung! Wir haben vom 23. Dezember 2019 
bis 3. Januar 2020 Betriebspause.
Ab dem 6. Januar sind wir wieder für Sie da.

         wünscht Ihre 

 Druckerei Gebrüder Schütze 

   aus Wolkenstein im Erzgebirge

Wir wünschen unserer Kundschaft eine schöne, 
besinnliche Weihnachtszeit, viel Gesundheit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir bedanken uns für das entgegen-
gebrachte Vertrauen, die netten 
Gespräche, die guten Ideen und 
hoffen auch weiter für Sie da sein 
zu dürfen, um ihre Wünsche zu 
erfüllen.

Vielen Dank, das Team vom

Wir wünschen allen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern 
sowie Freunden und Bekannten 
frohe Weihnachten. Zudem wün-
schen wir einen guten Start in ein 
neues Jahr voller Glück, Erfolg 
und Zufriedenheit und  bedanken 
uns, auf diesem Wege,  für das in 
uns gesetzte Vertrauen.

Dachdecker Silvio Wolf und Familie 

Scharfenstein
 03725 77622
 0171 8039780

20 Jahre SeniorenpenSion Schmidt
Versorgt sein – sorgenfrei wohnen im Alter

Im Betreuten Wohnen mit familiärer Atmosphäre seit 1998
und Essen auf Rädern für Rübenau/Kühnhaide/Reitzenhain/Satzung

09496 marienberg ot rübenau
Oberer Natzschungweg 2, Telefon 037366 6438



Amtsblatt der Gemeinde Großolbersdorf / Jahrgang 2019 / Nummer 12 15

zuviel Frustim alten Job?

Die Meyer Drehtechnik GmbH ist ein mittelständisches Industrie unternehmen mit Sitz in Marienberg. Mit unseren 

Mitarbeitern produzieren wir komplexe Drehteile u.a. für die Automobilindustrie. Erfolg heißt gesundes Wachstum 

und dies verlangt nach guten Mitarbeitern. Daher suchen wir weitere Bediener für unsere CNC-Drehmaschinen.

Aktuelle Jobangebote:•  CNC-Maschinenbediener •  Mitarbeiter QualitätssicherungAusbildung:
• Zerspanungsmechaniker• Fachinformatiker für Systemintegration

Meyer Drehtechnik bietet interessante Möglichkeiten!
Ob mit Berufserfahrung oder als Quereinsteiger -  
wir schulen individuell und machen Sie fit für den neuen Job.

Kontakt / Bewerbung: Meyer Drehtechnik GmbH  Personalabteilung Industriestraße 5 09496 Marienberg
Telefon: +49 3735 9167-0  E-Mail:  job@meyer-drehtechnik.de

Wir wünschen Euch und Euren
Familien eine gesegnete 

und besinnliche Weihnachtszeit 
sowie Gesundheit und persönliches 

Wohlergehen fürs neue Jahr.

Ein herzliches „Glück Auf“

Euer Dachdeckermeister
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Danke
Herzlichen Dank allen Vereinen, Einrichtungen, Musikgruppen und 
Gewerbetreibenden für ihren umfangreichen Einsatz bei der Mit-
wirkung und Ausgestaltung der zahlreichen Veranstaltungen und 
Höhepunkte in der Weihnachtszeit, wie zum Beispiel Pyramidenan-
schieben in Großolbersdorf, Hohndorf und Hopfgarten und der Aus-
gestaltung der Weihnachtsmärkte in Großolbersdorf und Hohndorf. 
Das große Engagement und der Enthusiasmus aller Beteiligten hat 
dazu beigetragen, dass alle vorweihnachtlichen Veranstaltungen zur 
Freude der Bürger wieder durchgeführt werden konnten.

Die Gemeindverwaltung freut sich auch im neuen Jahr 2020 über 
eine rege Unterstützung und Beteiligung bei der Organisation und 
Ausgestaltung der vorweihnachtlichen Veranstaltungen.


